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1. Beteiligungsschritte

A Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Zeitraum: vom 22.06.2021 bis 23.07.2021

Eingegangene Stellungnahmen:

Private/r A 1 [anonymisiert] Stellungnahme vom
14.05.2021 sowie Gespräche
im Anschluss an die Öffentlich-
keitsveranstaltung am
13.07.2021

Private/r A 2 [anonymisiert] Stellungnahme vom
18.07.2021

B Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Zeitraum: vom 22.06.2021 bis 23.07.2021

Beteiligte Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:

B 1 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr
53123 Bonn

Keine Anregungen,
E-Mail vom 22.06.2021

B 2 Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz
76247 Karlsruhe

Keine Anregungen,
E-Mail vom 07.07.2021

B 3 Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 54.1  54.4 Industrie und Kommunen
76247 Karlsruhe

Keine Rückmeldung

B 4 Regierungspräsidium Stuttgart
Landesamt für Denkmalpflege
73712 Esslingen

Keine Anregungen,
Schreiben vom 23.07.2021
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B 5 Regierungspräsidium Stuttgart
Referat 16.3, Kampfmittelbeseitigungsdienst BW
70569 Stuttgart

Stellungnahme,
E-Mail vom 22.06.2021

B 6 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Nahverkehr und Wirtschaftsförderung
69036 Heidelberg

Keine Rückmeldung

B 7 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Straßenbauamt
69036 Heidelberg

Keine Rückmeldung

B 8 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Dezernat IV, Baurechtsamt
69036 Heidelberg

Keine Rückmeldung

B 9 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz
69123 Heidelberg

Keine Anregungen,
E-Mail vom 07.07.2021

B 10 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Wasserrechtsamt
69123 Heidelberg

Keine Rückmeldung

B 11 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Dezernat IV, Untere Wasserbehörde
69123 Heidelberg

Keine Rückmeldung

B 12 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Dezernat IV, Untere Bodenschutzbehörde
69036 Heidelberg

Keine Rückmeldung

B 13 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Landwirtschaft und Naturschutz
74889 Sinsheim

Keine Anregungen,
Schreiben vom 29.06.2021

B 14 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Landwirtschaft und Naturschutz
74889 Sinsheim
Untere Naturschutzbehörde

Stellungnahme,
Schreiben vom 04.08.2021

B 15 Naturschutzbeauftragte der Unteren Naturschutzbe-
hörde
69036 Heidelberg

Keine Rückmeldung
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B 16 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Gesundheitsamt
69115 Heidelberg

Keine Anregungen,
Schreiben vom 19.07.2021

B 17 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Kreisforstamt
69151 Neckargemünd

Keine Anregungen,
E-Mail vom 30.06.2021

B 18 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Flurneuordnung
74889 Sinsheim

Keine Anregungen,
E-Mail vom 22.07.2021

B 19 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Schulen, Kultur und Sport
69115 Heidelberg

Keine Rückmeldung

B 20 Verband Region Rhein-Neckar
68161 Mannheim

Keine Rückmeldung

B 21 Polizeipräsidium Mannheim
Stabsbereich Einsatz, Sachbereich Verkehr
68149 Mannheim

Keine Anregungen,
Schreiben vom 23.07.2021

B 22 Polizeipräsidium Mannheim - Prävention
68149 Mannheim

Stellungnahme,
Schreiben vom 23.07.2021

B 23 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Freiburg
79104 Freiburg

Keine Rückmeldung

B 24 Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Mannheim und Heidelberg
68161 Mannheim

Keine Rückmeldung

B 25 Deutscher Wetterdienst
80637 München

Keine Anregungen,
E-Mail vom 15.07.2021

B 26 Nachbarschaftsverband Mannheim-Heidelberg
68161 Mannheim

Keine Anregungen,
E-Mail vom 22.06.2021

B 27 Gemeindeverwaltung Birkenau
69488 Birkenau

Keine Anregungen,
E-Mail vom 02.07.2021

B 28 Gemeindeverwaltung Gorxheimertal
69517 Gorxheimertal

Keine Anregungen,
E-Mail vom 26.07.2021
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B 29 Gemeindeverwaltung Heddesheim
69542 Heddesheim

Keine Anregungen,
E-Mail vom 23.06.2021

B 30 Gemeindeverwaltung Heiligkreuzsteinach
69253 Heiligkreuzsteinach

Keine Anregungen,
E-Mail vom 23.06.2021

B 31 Stadtverwaltung Hemsbach
69502 Hemsbach

Keine Rückmeldung

B 32 Gemeindeverwaltung Hirschberg
69489 Hirschberg

Keine Rückmeldung

B 33 Gemeindeverwaltung Laudenbach
69514 Laudenbach

Keine Anregungen,
Schreiben vom 29.06.2021

B 34 Gemeindeverwaltung Schriesheim
69198 Schriesheim

Keine Rückmeldung

B 35 Magistrat der Stadt Viernheim
68519 Viernheim

Keine Rückmeldung

B 36 Gemeindeverwaltung Wilhelmsfeld
69259 Wilhelmsfeld

Keine Rückmeldung

B 37 MVV Netze GmbH
68159 Mannheim

Keine Anregungen,
Schreiben vom 24.06.2021

B 38 Abwasserverband Bergstraße
69469 Weinheim

Keine Rückmeldung

B 39 Wasserzweckverband -Eichelberg-Gruppe
69259 Wilhelmsfeld

Keine Rückmeldung

B 40 Stadtwerke Weinheim
69469 Weinheim

Keine Rückmeldung

B 41 Transnet BW
70174 Stuttgart

Keine Anregungen,
E-Mail vom 07.07.2021

B 42 Netze BW, Netzplanung Netzentwicklung Nord
69168 Wiesloch

Keine Anregungen,
E-Mail vom 22.06.2021

B 43 Amprion GmbH
44263 Dortmund

Keine Anregungen,
E-Mail vom 23.06.2021

B 44 DB Energie GmbH
60326 Frankfurt am Main

Keine Rückmeldung
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B 45 Westnetz GmbH
44139 Dortmund

Keine Rückmeldung

B 46 Gascade Gastransport GmbH
34119 Kassel

Keine Anregungen,
E-Mail vom 08.07.2021

B 47 Deutsche Telekom Technik GmbH
Technik Niederlassung Südwest, Pti 21, BLP
68123 Mannheim

Keine Anregungen,
E-Mail vom 12.07.2021

B 48 Unitymedia - Zentrale Planung
34020 Kassel

Keine Anregungen,
E-Mail vom 21.07.2021

B 49 Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar
74889 Sinsheim

Keine Rückmeldung

B 50 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien
76137 Karlsruhe

Keine Rückmeldung

B 51 Weinheimer Busverkehr (WEBU)
69469 Weinheim

Keine Rückmeldung

B 52 RNV GmbH
68165 Mannheim

Keine Anregungen,
Schreiben vom 20.07.2021

B 53 Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH
68159 Mannheim

Keine Rückmeldung

B 54 VGG Verkehrsgesellschaft Gersprenztal mbH
64385 Reichelsheim

Keine Rückmeldung

B 55 V-Bus GmbH
68519 Viernheim

Keine Rückmeldung

B 56 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
63225 Langen

Keine Anregungen,
E-Mail vom 06.07.2021

B 57 AVR Ver- und Entsorgungs GmbH
74889 Sinsheim

Keine Rückmeldung

B 58 Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein
68165 Mannheim

Keine Rückmeldung

B 59 Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)
Ortsgruppe Weinheim, [anonymisiert]
69469 Weinheim

Keine Rückmeldung
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B 60 Naturschutzbund Deutschland
Ortsgruppe Weinheim, [anonymisiert]
69469 Weinheim

Keine Rückmeldung

B 61 Regierungspräsidium Karlsruhe,
Naturschutz und Recht, Kanzlei Ref. 55 und 56
76133 Karlsruhe

Keine Rückmeldung
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C Formelle Beteiligung der Öffentlichkeit

Zeitraum: vom 23.12.2021 bis 04.02.2022

Eingegangene Stellungnahmen:

Private/r C 1 [anonymisiert] Stellungnahme vom
18.01.2022

Private/r C 2 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 3 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 4 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 5 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 6 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 7 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 8 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 9 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 10 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 11 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 12 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 13 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 14 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022
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Private/r C 15 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 16 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 17 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 18 [anonymisiert] Stellungnahme vom
04.02.2022

Private/r C 19 [anonymisiert] Stellungnahme vom
03.02.2022

D Formelle Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Zeitraum: vom 23.12.2021 bis 04.02.2022

Beteiligte Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:

D 1 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr
53123 Bonn

Keine Anregungen,
E-Mail vom 22.12.2021

D 2 Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz
76247 Karlsruhe

Keine Anregungen,
E-Mail vom 22.12.2021

D 3 Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 54.1  54.4 Industrie und Kommunen
76247 Karlsruhe

Keine Rückmeldung

D 4 Regierungspräsidium Stuttgart
Landesamt für Denkmalpflege
73712 Esslingen

Keine Rückmeldung

D 5 Regierungspräsidium Stuttgart
Referat 16.3, Kampfmittelbeseitigungsdienst BW
70569 Stuttgart

Stellungnahme,
E-Mail vom 10.01.2022
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D 6 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Nahverkehr und Wirtschaftsförderung
69036 Heidelberg

Keine Rückmeldung

D 7 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Straßenbauamt
69036 Heidelberg

Keine Rückmeldung

D 8 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Dezernat IV, Baurechtsamt
69036 Heidelberg

Keine Rückmeldung

D 9 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz
69123 Heidelberg

Keine Rückmeldung

D 10 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Wasserrechtsamt
69123 Heidelberg

Gemeinsame Stellungnahme
des Wasserrechtsamts und der
unteren Bodenschutzbehörde
(siehe D 12),
Schreiben vom 02.02.2022

D 11 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Dezernat IV, Untere Wasserbehörde
69123 Heidelberg

Keine Rückmeldung

D 12 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Dezernat IV, Untere Bodenschutzbehörde
69036 Heidelberg

Gemeinsame Stellungnahme
der unteren Bodenschutzbe-
hörde und des Wasserrechts-
amts (siehe D 10),
Schreiben vom 02.02.2022

D 13 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Landwirtschaft und Naturschutz
74889 Sinsheim

Keine Anregungen,
Schreiben vom 04.01.2022

D 14 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Landwirtschaft und Naturschutz
74889 Sinsheim
Untere Naturschutzbehörde

Keine Anregungen,
E-Mail vom 31.01.2022

D 15 Naturschutzbeauftragte der Unteren Naturschutzbe-
hörde
69036 Heidelberg

Keine Rückmeldung
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D 16 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Gesundheitsamt
69115 Heidelberg

Keine Anregungen,
Schreiben vom 25.01.2022

D 17 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Kreisforstamt
69151 Neckargemünd

Keine Anregungen,
E-Mail vom 22.12.2021

D 18 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Flurneuordnung
74889 Sinsheim

Keine Rückmeldung

D 19 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Schulen, Kultur und Sport
69115 Heidelberg

Keine Rückmeldung

D 20 Verband Region Rhein-Neckar
68161 Mannheim

Keine Anregungen,
E-Mail vom 22.12.2021

D 21 Polizeipräsidium Mannheim
Stabsbereich Einsatz, Sachbereich Verkehr
68149 Mannheim

Keine Rückmeldung

D 22 Polizeipräsidium Mannheim - Prävention
68149 Mannheim

Keine Rückmeldung

D 23 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Freiburg
79104 Freiburg

Keine Rückmeldung

D 24 Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Amt Mannheim und Heidelberg
68161 Mannheim

Keine Rückmeldung

D 25 Deutscher Wetterdienst
80637 München

Keine Anregungen,
E-Mail vom 21.01.2022

D 26 Nachbarschaftsverband Mannheim-Heidelberg
68161 Mannheim

Keine Rückmeldung

D 27 Gemeindeverwaltung Birkenau
69488 Birkenau

Keine Rückmeldung

D 28 Gemeindeverwaltung Gorxheimertal
69517 Gorxheimertal

Keine Anregungen,
Schreiben vom 08.02.2022
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D 29 Gemeindeverwaltung Heddesheim
69542 Heddesheim

Keine Rückmeldung

D 30 Gemeindeverwaltung Heiligkreuzsteinach
69253 Heiligkreuzsteinach

Keine Anregungen,
E-Mail vom 23.12.2021

D 31 Stadtverwaltung Hemsbach
69502 Hemsbach

Keine Rückmeldung

D 32 Gemeindeverwaltung Hirschberg
69489 Hirschberg

Keine Anregungen,
E-Mail vom 01.02.2022

D 33 Gemeindeverwaltung Laudenbach
69514 Laudenbach

Keine Anregungen,
Schreiben vom 19.01.2022

D 34 Gemeindeverwaltung Schriesheim
69198 Schriesheim

Keine Rückmeldung

D 35 Magistrat der Stadt Viernheim
68519 Viernheim

Keine Anregungen,
E-Mail vom 04.01.2022

D 36 Gemeindeverwaltung Wilhelmsfeld
69259 Wilhelmsfeld

Keine Rückmeldung

D 37 MVV Netze GmbH
68159 Mannheim

Keine Rückmeldung

D 38 Abwasserverband Bergstraße
69469 Weinheim

Keine Rückmeldung

D 39 Wasserzweckverband -Eichelberg-Gruppe
69259 Wilhelmsfeld

Keine Rückmeldung

D 40 Stadtwerke Weinheim
69469 Weinheim

Keine Rückmeldung

D 41 Transnet BW
70174 Stuttgart

Keine Anregungen,
E-Mail vom 14.01.2022

D 42 Netze BW, Netzplanung Netzentwicklung Nord
69168 Wiesloch

Keine Rückmeldung

D 43 Amprion GmbH
44263 Dortmund

Keine Anregungen,
E-Mail vom 05.01.2022

D 44 DB Energie GmbH
60326 Frankfurt am Main

Keine Rückmeldung
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D 45 Westnetz GmbH
44139 Dortmund

Keine Rückmeldung

D 46 Gascade Gastransport GmbH
34119 Kassel

Stellungnahme,
E-Mail vom 03.01.2022

D 47 Deutsche Telekom Technik GmbH
Technik Niederlassung Südwest, Pti 21, BLP
68123 Mannheim

Keine Anregungen,
E-Mail vom 26.01.2022

D 48 Unitymedia - Zentrale Planung
34020 Kassel

Keine Rückmeldung

D 49 Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar
74889 Sinsheim

Stellungnahme,
E-Mail vom 23.12.2021

D 50 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien
76137 Karlsruhe

Keine Rückmeldung

D 51 Weinheimer Busverkehr (WEBU)
69469 Weinheim

Keine Rückmeldung

D 52 RNV GmbH
68165 Mannheim

Stellungnahme,
Schreiben vom 26.01.2022

D 53 Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH
68159 Mannheim

Keine Rückmeldung

D 54 VGG Verkehrsgesellschaft Gersprenztal mbH
64385 Reichelsheim

Keine Rückmeldung

D 55 V-Bus GmbH
68519 Viernheim

Keine Rückmeldung

D 56 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
63225 Langen

Keine Anregungen,
E-Mail vom 18.01.2022

D 57 AVR Ver- und Entsorgungs GmbH
74889 Sinsheim

Keine Rückmeldung

D 58 Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein
68165 Mannheim

Stellungnahme,
E-Mail vom 25.01.2022

D 59 Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)
Ortsgruppe Weinheim, [anonymisiert]
69469 Weinheim

Keine Rückmeldung
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D 60 Naturschutzbund Deutschland
Ortsgruppe Weinheim, [anonymisiert]
69469 Weinheim

Keine Rückmeldung

D 61 Regierungspräsidium Karlsruhe,
Naturschutz und Recht, Kanzlei Ref. 55 und 56
76133 Karlsruhe

Stellungnahme,
E-Mail vom 26.01.2022
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2. Abwägung der eingegangenen Äußerungen und Stellungnahmen

A. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

A 1 Private/r 1

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

A 1.1 Es wird in diesem Zuge auch eine Teilung des Flurstücks erfolgen. Vor diesem
Hintergrund bitten wir um Prüfung des Geltungsbereichs der geplanten Erhaltungs-
satzung Domhof. Eine Orientierung ist u.E. an dem Gebäudebestand, also der Sat-
zungsbegründung (geschlossenen Bauweise, der hohen baulichen Dichte und der
Orientierung der Hauptbaukörper) vorzunehmen. Am Beispiel Domhof wäre der
Geltungsbereich daher wie folgt zu fassen: (gelbe Markierung).

Die Begründung für den Erhaltungsbereich Domhof liegt insbesondere in der ge-
schlossenen Bauweise, der hohen baulichen Dichte und der Orientierung der
Hauptbaukörper im Erhaltungsbereich. Nicht für den Bereich prägend sind nicht
oder weniger bebaute Grundstücke (Grünflächen) im rückwärtigen Bereich.

Der Anregung wird teilweise entsprochen.
Die vorgebrachte Anregung ist Teil eines Schreibens, das im Zuge eines konkre-
ten Bauvorhabens bei der Verwaltung eingegangen ist. Da nur die unter A 1.1
genannten Textpassagen inhaltliche Relevanz für das Aufstellungsverfahren die-
ser Erhaltungssatzung haben, wurde auf die Wiedergabe der weiteren Ausfüh-
rungen des Schreibens im Rahmen der Abwägung verzichtet.
Auf Hinweis des Bürgers wurde der Geltungsbereich der Erhaltungssatzung
durch die Verwaltung überprüft und in der Folge an vereinzelten Stellen geändert.
Folgende Anpassungen am Geltungsbereich haben sich im Zuge der Überarbei-
tung ergeben:

- Vollständige Herausnahme der Grundstücke Flst Nrn. 1356, 1356/1 und
1356/6 aus dem Geltungsbereich der Erhaltungssatzung

- Teilweise Herausnahme der Grundstücke Flst Nr. 594, 595 und 721 aus
dem Geltungsbereich der Erhaltungssatzung

- Teilweise Einbeziehung des Grundstücks Flst. Nr. 593 in den Geltungs-
bereich der Erhaltungssatzung

Die entsprechenden Änderungen wurden notwendig, da sich bei der erneuten
Prüfung gezeigt hat, dass die städtebauliche Eigenart der aus dem Geltungsbe-
reich entnommenen Grundstücke mit ihren baulichen Anlagen (z. T. offene Bau-
weise, große Gärten sowie vom Bestand abweichende Größen der Hauptbaukör-
per) nicht mit den prägenden Merkmalen des Erhaltungsbereichs übereinstim-
men. Entgegen der Anregung des Bürgers wurden die Grundstücke Flst. Nr.
1356, 1356/1 und 1356/6 nicht verkleinert, sondern vollständig aus dem Geltungs-
bereich der Erhaltungssatzung herausgenommen. Der Anregung wurde jedoch
insoweit gefolgt, als dass der Geltungsbereich im Bereich der Flst. Nrn. 594 und
595 nahezu entsprechend dem Vorschlag geändert wurde.
Darüber hinaus wurde entgegen der Anregung das Grundstück Flst. Nr. 593 neu
mit in den Erhaltungsbereich aufgenommen, da sowohl die baulichen als auch die
räumlichen Strukturen des Grundstücks der charakteristischen Eigenart des Er-
haltungsbereichs entsprechen.
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A 2 Private/r 2

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

A 2.1 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung möchte ich Sie auf folgende Sachverhalte
aufmerksam machen bzw. meine Einwendungen zu dem vorgelegten Vorentwurf
vorbringen.

Kenntnisnahme.

A 2.2 Begründung zur Erhaltungssatzung Domhofbezirk:
1. Es erschließt sich nicht, warum es Erhaltungssatzung Domhofbezirk heißen

wäre passender.

hofb

Der Anregung wird gefolgt.
Da der Erhaltungsbereich lediglich die

umfasst - diese jedoch nicht Teil des in der Historie entstandenen Domhofs
sind - scheint die bisherige Namensgebung für die vorliegende
Erhaltungssatzung unpassend gewählt.
Um insbesondere Irritationen bei künftigen Anwendungsfällen zu vermeiden, folgt
die Verwaltung der Anregung und benennt die vorliegende Erhaltungssatzung

 in

A 2.3
sehen davon, dass der Satz nicht vollständig ist, stimmt diese Aussage meines
Erachtens nicht. Durch die Um- und Neubauten der letzten Jahre, kann man si-
cherlich nicht davon sprechen, dass Dachgeschosse nur vereinzelt ausgebaut
sind. Ich bitte um Überprüfung und ggf. Korrektur.

Der Anregung wird entsprochen.
Die Verwaltung hat sich die örtlichen Gegebenheiten, insbesondere mit Blick auf
die Dachgeschosse, erneut angeschaut. Im Ergebnis kann dabei festgehalten
werden, dass die Dachgeschosse im Erhaltungsbereich mehrheitlich ausgebaut
sind. Diese Einschätzung wird in der Folge auch dadurch untermauert, dass mit
Überarbeitung des Geltungsbereichs (vgl. A 2.6) auch Gebäude aus dem Erhal-
tungsbereich genommen werden, deren Dachgeschoss nicht zwangsläufig aus-
gebaut ist. Auf Grund der gemachten Feststellungen wird im Entwurf der Begrün-

A 2.4 3. Fassadengestaltung: Der letzte Satz ist abgeschnitten und endet im Nichts. Ich
bitte um Mitteilung, wie der Text weitergeht.

Kenntnisnahme.
Dem Bürger wurde per Schreiben vom 21.07.2021 schriftlich mitgeteilt, dass es
sich bei betreffenden Formulierung um einen redaktionellen Fehler handelt, der im
Zuge der weiteren Bearbeitung entsprechend ausgebessert wird.

A 2.5 4. Ich bin Eigentümerin des Gebäudes Hauptstraße [anonymisiert] und möchte
nicht, dass Bilder meines Hauses in der Satzung erscheinen. Dies betrifft Abbil-
dung [anonymisiert] in Teilen und Abbildung [anonymisiert] vollständig.

Der Anregung wird entsprochen.
[anonymisiert] [anonymisiert] angepasst bzw.

durch andere Fotos ersetzt.

A 2.6 Plan Geltungsbereich:
Es wurde vom Amt für Stadtentwicklung in der Online-Veranstaltung mündlich vor-
getragen, dass eine Erhaltungssatzung dem Erhalt der städtebaulichen Eigenart
eines Gebiets dient. Der Domhofbezirk oder besser gesagt die Untere Haupt-
straße ist hauptsächlich durch geschlossene Bauweise charakterisiert. Wieso

Der Anregung wird entsprochen.
Der Geltungsbereich der Erhaltungssatzung wurde durch die Verwaltung überprüft
und in der Folge an vereinzelten Stellen geändert. Folgende Anpassungen am
Geltungsbereich haben sich im Zuge der Überarbeitung ergeben:
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A 2 Private/r 2

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

dann die Grundstücke Flurstücksnummer 1356 und 1356/6 mit in diesen Bereich
fallen, erschließt sich nicht. Ebenso Flurstück 594. Warum andere Flurstücke mit
Grenzbebauung nicht einbezogen werden, ist ebenso unklar (beispielhaft 593).
Ich rege daher an, den Geltungsbereich nochmals zu überprüfen.

- Vollständige Herausnahme der Grundstücke Flst Nrn. 1356, 1356/1 und
1356/6 aus dem Geltungsbereich der Erhaltungssatzung

- Teilweise Herausnahme der Grundstücke Flst Nr. 594, 595 und 721 aus
dem Geltungsbereich der Erhaltungssatzung

- Teilweise Einbeziehung des Grundstücks Flst. Nr. 593 in den Geltungs-
bereich der Erhaltungssatzung

Die entsprechenden Änderungen wurden notwendig, da sich bei der erneuten Prü-
fung gezeigt hat, dass die städtebauliche Eigenart der aus dem Geltungsbereich
entnommenen Grundstücke mit ihren baulichen Anlagen (z. T. offene Bauweise,
große Gärten sowie vom Bestand abweichende Größen der Hauptbaukörper)
nicht mit den prägenden Merkmalen des Erhaltungsbereichs übereinstimmen.
Demgegenüber wurde das Grundstück Flst. Nr. 593 neu mit in den Erhaltungsbe-
reich aufgenommen, da sowohl die baulichen als auch die räumlichen Strukturen
des Grundstücks der charakteristischen Eigenart des Erhaltungsbereichs entspre-
chen.

A 2.7 Ich bitte um schriftliche Bestätigung des Eingangs dieses Schreibens. Kenntnisnahme.
Dem Bürger wurde der Eingang der Stellungnahme per Schreiben vom
21.07.2021 schriftlich bestätigt.

B. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

B 5 Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 16.3 Kampfmittelbeseitigungsdienst BW
Stellungnahme vom 22.06.2021

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

B 5.1 Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die wäh-
rend des 2. Weltkrieges stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau-
(Planungs-)verfahren eine Gefahrenverdachtserforschung in Form einer Auswer-
tung von Luftbildern der Alliierten durchzuführen.
Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmittel-
verdachtsflächen einzustufen.

Kenntnisnahme.
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B 5 Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 16.3 Kampfmittelbeseitigungsdienst BW
Stellungnahme vom 22.06.2021

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg
allerdings Luftbildauswertungen für Dritte, zur Beurteilungen möglicher Kampfmit-
telbelastungen von Grundstücken auf vertraglicher Basis, nur noch kostenpflichtig
durchführen.

Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt werden. Die da-
für benötigten Formulare können auch unter www.rp-stuttgart.de (->Service->For-
mulare und Merkblätter) gefunden werden.
Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zurzeit mind. 15 Wochen ab Auf-
tragseingang.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst verzichtet auf weitere Beteiligung am Verfahren
(Einladung zum Erörterungstermin, Informationen über Planänderungen und Über-
sendung des Planfeststellungsbeschlusses)

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.

B 14 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis; Amt für Landwirtschaft und Naturschutz - Untere Naturschutzbehörde
Stellungnahme vom 04.08.2021

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

B 14.1 die Stadt Weinheim plant die alte Gestaltungs- und Erhaltungssatzung durch eine
gemeinsame Gestaltungssatzung und Erhaltungssatzungen für die einzelnen Teil-
bereiche zu ersetzen.
Vielen Dank für die Möglichkeit zur frühzeitige Beteiligung im Rahmen der Sat-
zungsaufstellung.
Zur
schutzfachlicher Sicht keine Bedenken oder Anregungen vorzubringen.

Kenntnisnahme.

B 14.2 Zu beachten ist lediglich, dass aufgrund der Gebäudehistorie, bei Rückbau, Ände-
rung oder Anbau von und an bestehenden Gebäuden artenschutzrechtliche Be-
lange der §§ 44 Abs. 1, 45 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) besonders in
Bezug auf Gebäudebrüter, Fledermäuse und geschützte Insekten zu prüfen bzw.
zu beachten sind.

Kenntnisnahme.
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des §§ 44 und 45 BNatSchG sind
handlungsbezogen. Durch die Aufstellung einer Satzung entstehen keine Beein-
trächtigungen, sondern allenfalls durch deren Umsetzung. Artenschutzrechtliche
Tatbestände sind daher auf der Zulassungsebene bzw. der Ebene der tatsächli-
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B 14 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis; Amt für Landwirtschaft und Naturschutz - Untere Naturschutzbehörde
Stellungnahme vom 04.08.2021

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

chen Ausführung zu prüfen. Die Satzung darf keine unüberwindbaren artenschutz-
rechtlichen Konflikte verursachen. Davon ist vorliegend nicht auszugehen, es lie-
gen keine entsprechenden Hinweise vor.

B 22 Polizeipräsidium Mannheim - Prävention
Stellungnahme vom 23.07.2021

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

B 22.1 1. Allgemeine Hinweise
Aus Sicht der städtebaulichen Prävention bestehen keine Einwände gegen die Auf-
stellung der Erhaltungssatzung. Die nachfolgenden Hinweise sollten jedoch gene-
rell beachtet werden.
Das Grundbedürfnis des Menschen nach einem möglichst sicheren und kriminali-
tätsfreien Lebensraum wird durch verschiedenste Faktoren bestimmt. Einer davon
ist die Stadt- und Landschaftsplanung. Denn durch die Gestaltung und Organisa-
tion von Gebäuden, öffentlichen und halböffentlichen Räumen kann Kriminalität
vorgebeugt werden.
Gewerbeobjekte bieten durch eine geringe Sozialkontrolle und fehlende Wohnbe-
völkerung gute Gelegenheiten für Einbruchs- und Diebstahlstaten.
Tatgelegenheitsstrukturen sollten daher in die kriminalpräventive Betrachtung mit
einbezogen werden, wenn es darum geht, ein Sicherungskonzept zur Reduzierung
der Risikofaktoren zu entwickeln.

Kenntnisnahme.

B 22.2 2. Gestaltung von Gewerbeobjekten
Um Kriminalitätsfurcht oder sonstige Unsicherheitsgefühle bei den Nutzenden
zu verhindern, sollten Gewerbeobjekte übersichtlich gestaltet und angeordnet
werden.
Blickbeziehungen ermöglichen eine Orientierung im Raum und erhöhen dar-
über hinaus die informelle Sozialkontrolle.
Das Prinzip der Übersichtlichkeit sollte auch bei der Ausgestaltung der Gebäu-
derückfronten gelten, welche oftmals bei der Planung vernachlässigt werden.
Verwinkelte oder dunkle Nischen bildende Gebäudestrukturen sind zu vermei-
den, da sie Ursache für Unsicherheitsgefühle sein können.

Kenntnisnahme.
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B 22 Polizeipräsidium Mannheim - Prävention
Stellungnahme vom 23.07.2021

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

Baulich bedingte Aufstiegshilfen z.B. durch Fallrohre, erklimmbare Vordächer
oder sonstige Konstruktionen ermöglichen auch in höheren Geschosslagen
Straftaten wie Einbruch, Graffiti oder Sachbeschädigungen.

 Die Eingangsbereiche sollten deutlich erkennbar, differenzierbar, barrierefrei
und einsehbar konzipiert werden.

 Die Gestaltung der Ein- und Ausgänge für Mitarbeitende sowie sonstige Ne-
beneingänge oder Einfahrtstore sollten ebenfalls unter Berücksichtigung krimi-
nalpräventiver Aspekte geplant werden.
Neben der Gefährdung durch baulich begünstigte Tatgelegenheiten ist das Si-
cherheitsgefühl der späteren Nutzenden (Kunden, Passanten, Mitarbeitende)
für den Erhalt einer gewerblichen Ansiedlung wichtig.

 Aus diesem Grund sind Bereiche des Unbehagens durch bspw. eine unzu-
reichende Aufenthaltsqualität und ungenügende Beleuchtung zu vermeiden.
Diese Problembereiche sind oftmals bereits im Vorwege durch z.B. Klärung
der Zuständigkeiten für die Instandhaltung, eine gute Übersichtlichkeit, leichte
Orientierungsmöglichkeiten, stärkere Sozialkontrolle und sehr gute Beleuch-
tung vermeidbar.

B 22.3 2.1 Abgrenzung und Aufsicht
Gewerbeobjekte sind teilweise so genannte halböffentliche Räume. Dieser Begriff
beschreibt den Umstand, dass z.B. zu einem Einkaufszentrum ein unbestimmter
und unbekannter Personenkreis ungehinderten Zugang zum Zweck des Konsums
in Privateigentum erhält.
Andere Unternehmen können dagegen schon aus eigenem Interesse über eine nur
sehr begrenzte Zutrittsmöglichkeit verfügen. Hier kann aber dennoch die Ausge-
staltung des Wegs zur Arbeitsstelle oder die Parkplatzgestaltung das Sicherheits-
gefühl der Mitarbeitenden zum Beispiel am Wochenende oder zur Nachtzeit nega-
tiv beeinflussen.

Eine deutliche Abgrenzung von öffentlichem, halböffentlichem und privatem
Raum, z.B. durch unterschiedlichen Bodenbeläge oder -texturen oder andere
bauliche Abgrenzungen hilft, Verantwortlichkeiten zu verdeutlichen und beugt
Aufenthalts- bzw. Nutzungskonflikte durch erkennbare Rechtsverhältnisse
vor.

 Auch eine Einfriedung, z.B. eine Mauer oder ein Zaun, hat eine nicht zu un-
terschätzende Barrierewirkung.

Kenntnisnahme.
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B 22 Polizeipräsidium Mannheim - Prävention
Stellungnahme vom 23.07.2021

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

Soweit im Einzelfall möglich und sinnvoll, sollten z.B. ein produzierendes Ge-
werbeobjekt und dessen umgebendes Gelände durch eine Umzäunung be-
grenzt werden; die Zufahrt zum Gelände bzw. Gebäude sollte kontrollierbar
und überwachbar gestaltet sein.

 Die Planung einer personellen Empfangszone garantiert am Tag eine zuver-
lässige Überwachung der Ein- und Ausgänge.

B 22.4 2.2 Technische Absicherung
Bei Neu-, Um- oder Ausbau sollten die Planungsverantwortlichen früh über ein-
bruchshemmende Maßnahmen informiert werden, damit diese auch umgesetzt
werden.

Bei der technischen Absicherung des Gebäudes sollte mechanische Siche-
rungstechnik an erster Stelle stehen.

Sie ist die Grundvoraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Die
(Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstellen beraten ausführlich und produkt-
neutral rund um den mechanischen Einbruchschutz.
Neben den polizeilichen Empfehlungsstandards bezüglich Tür- und Fens-
terqualitäten verfügt die Polizei über Produkt- und Herstellerlisten von ge-
prüften und zertifizierten Elementen.

Alle erreichbaren Fenster und Türen sollten mindestens in der Widerstands-
klasse RC2 entsprechend der Norm DIN EN 1627 ausgeführt werden.

 Mechanische Sicherungen stehen an erster Stelle.
Grundvoraussetzung sind ausreichend stabile Wände, Decken und Böden. Zu-
dem sollten geprüfte einbruchhemmende Türen und Fenster eingebaut wer-
den.
Rollläden eignen sich, am besten innenseitig montiert, zur nachträglichen Si-
cherung von Türen, Ganzglastüren, automatischen Schiebetüranlagen, Durch-
gängen und Schaufenstern.
Einbruchmeldeanlagen erhöhen das Entdeckungsrisiko des Täters.
Für die Installation sollten nur qualifizierte Errichterfirmen beauftragt werden.
Einen Adressennachweis erhalten Sie über die Kriminalpolizeiliche Beratungs-
stelle.
Licht wirkt auf Einbrecher abschreckend, allerdings ersetzt die Beleuchtung
allein keine technischen Sicherungen.
Übersichtliche Innengestaltung/Raumaufteilung zur Verhinderung von Laden-
diebstählen.

Kenntnisnahme.
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B 22 Polizeipräsidium Mannheim - Prävention
Stellungnahme vom 23.07.2021

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

Überwachung mittels Kamera im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten.
Optimale Ausleuchtung des gesamten Ladengeschäfts.

Informationen zum Schutz gegen Einbruch in Gewerbeobjekte. Sie ist kostenlos
bei jeder Polizeidienststelle erhältlich oder kann hier heruntergeladen werden.
Weitere ausführliche Informationen zum Einbruchschutz erhalten Sie unter www.k-
einbruch.de, dem Online-Angebot unserer Einbruchschutzkampagne K-EIN-
BRUCH.

B 22.5 2.3 Sicherung von Flucht- und Rettungswegen
Fluchttüren werden oftmals nur unzureichend gegen Aufbruch abgesichert.
Gerade diese Elemente müssen aber im Ernstfall mehrere wichtige Eigen-
schaften in sich vereinen. Zum einen sollen sie Einbruchsversuchen möglichst
lange widerstehen, andererseits sollen sie im Notfall leicht zu öffnen sein, um
das Gebäude schnell verlassen zu können. #

Auf die gesetzlichen Vorgaben zur Anzahl und zur Fluchtwegmarkierung wird hier
nicht weiter eingegangen.

Zusätzlich könnten z.B. Notfalltaster an zentralen Punkten verbaut werden, die
einen schnellen Hilferuf z.B. trotz fehlender Telefonanlage ermöglichen. Bei
Gewerbeobjekten kann die allgemeine Sozialkontrolle außerhalb der Arbeits-
zeiten zusätzlich durch Personalwohnungen verbessert werden, sofern es das
örtliche Baurecht zulässt.

Kenntnisnahme.

B 22.6 2.4 Verhinderung von Vandalismus oder anderen   Sachbeschädigungen
Ein Schutzanstrich, eine Flächenbegrünung oder eine eigene kreative Fassa-
dengestaltung können das Auftragen von Graffiti erschweren und tragen zu
einem besseren Erscheinungsbild bei, welches das Sicherheitsgefühl der Nut-
zenden positiv beeinflusst. Zerstörung, Verunstaltung und Verunreinigung min-
dern dagegen das Sicherheitsgefühl und beeinflussen das Ansehen der Ge-
schäfte und Betriebe in negativer Weise.
Betroffene Fassaden sollten immer unverzüglich von Graffiti gereinigt werden.

 Um Vandalismus zu vermeiden, sollten bereits im Vorfeld verschiedene Maß-
nahmen mit eingeplant werden. Die Verwendung von Materialen, die durch ihre
Verarbeitung, Befestigung oder eine spezielle Oberfläche besonders gegen
Vandalismus resistent sind, erhöht den Schutz vor solchen Taten.0

Kenntnisnahme.
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B 22 Polizeipräsidium Mannheim - Prävention
Stellungnahme vom 23.07.2021

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

Im Hinblick auf die Wandgestaltung sollten Materialien genutzt werden, die
eine einfache Beseitigung von Graffiti ermöglichen oder zum Besprühen unge-
eignet sind.

B 22.7 2.5 Fahrstühle in Gewerbeobjekten:
 Geeignete Gestaltung von Fahrstühlen, insbesondere Ganzglaskonstruktio-

nen, die von allen Seiten einsehbar sind.
Verzicht auf Nischen und Ecken in den Fluren vor den Aufzugstüren.
Vandalismusresistente Beleuchtungskörper und Auskleiden des Innenraumes
mit mustergewalzten Edelstahlblechen.

 Kurze Fahrtzeiten des Aufzuges.
 Bedienungstafel aus Nirosta-Stahl mit vandalismusresistenten Bedienungs-

knöpfen.

Kenntnisnahme.

B 22.8 3. Außenanlagen der Gewerbeobjekte
Pflege und Instandhaltung signalisiert Kontrolle. Eine regelmäßige Pflege und
die Instandhaltung von Außenanlagensignalisiert Sozialkontrolle auch nach
außen und beugt Ordnungsstörungen und Müllansammlungen vor. Dies kann
das Sicherheitsempfinden positiv beeinflussen.
Unübersichtliche Außenanlagen und Wegeführungen mit größeren Schatten-
und Dunkelzonen sollten bereits bei der Planung vermieden werden.
Die Ausgestaltung der Flächen mit Zäunen, Mauern oder Hecken sollten im-
mer unter Berücksichtigung kriminalpräventiver Aspekte erfolgen.

 Bei der Dichte der Baum- und Strauchbepflanzung ist immer der Wuchs der
Pflanzen in den nächsten Jahren zu berücksichtigen.
Zunächst vorhandene Leuchtradien, Blickachsen und Wegebreiten können
über die Zeit zuwachsen.
Außenanlagen sollten daher regelmäßig gepflegt werden, denn Zerstörung,
Verunstaltung und Verunreinigung mindern das Sicherheitsgefühl.

Kenntnisnahme.

B 22.9 4. Stellflächen für PKW und Zweiräder an Gewerbeobjekten:
Übersichtliche, beleuchtete und gesicherte Parkplätze schaffen.

 Beleuchtete Hinweisschilder sowie Fahr- und Gehwegmarkierungen zum Ein-
und Ausparken einrichten.
Bei Parkplätzen, aber auch öffentlichen Stellplätzen ist auf eine übersichtliche

Kenntnisnahme.
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B 22 Polizeipräsidium Mannheim - Prävention
Stellungnahme vom 23.07.2021

Lfd. Nr. Inhalt/Anregungen Stellungnahme der Stadt Weinheim

wird deshalb empfohlen, die Parkplatzgestaltun
lichst nicht mit Hecken und Büschen einzufassen, um ein Entdeckungsrisiko
für potenzielle Täter zu erhöhen.
Ausreichende und konstante Beleuchtung mit mindestens zwanzig Lux in allen
Bereichen.
Tiefgaragen und deren Zugängen mit graffitiresistenten und abwaschbaren
Farben anlegen.
Gestaltung von durchbrochenen Fassadenelementen möglichst mit Tageslich-
teinfall.
Einrichten von Notrufeinrichtungen und Überwachungsanlagen.

 Anbringen von sichtbaren Hinweisschildern und Gehmarkierungen zur Orien-
tierung der Wegführung.
Schaffung überschaubarer Areale und Vermeidung von toten Ecken.
Einrichtung von Frauenparkplätzen in der Nähe von Ein- und Ausfahrten und
Gewährleistung der Überwachung.

 Einbindung von Einzelhandels- und Dienstleistungsgeschäften mit heller Glas-
front im Anschluss an Tiefgaragenparkplätze.
Fahrradständer und Fahrradabstellplätze mit Anschließmöglichkeiten des
Fahrrades am Rahmen in einsehbaren Bereichen der Wohnanlagen anbieten.

pp dem Diebstahl Lassen Sie keine

B 22.10 Gestaltung von ÖPNV-Haltestellen im Umfeld:
Für fußläufige Erreichbarkeit von Einrichtungen und Haltestellen sorgen.
Überschaubarkeit und Ausleuchten des Raumes mit durchsichtigen Außen-
wandungen gewährleisten.
Straßenbegrünung in der Nähe von Haltestellen auf max. achtzig cm begren-
zen.

 Getrennte Zu- und Abgänge anlegen.
 Notruf-, Überwachungs- und Kommunikationseinrichtungen einplanen.

Umgehende Beseitigung von Müllbeschädigungen und Graffiti.
 Einsatz von vandalismusresistenten Materialien.

Positionierung von Informationstafeln und Fahrkartenautomaten an übersicht-
lichen Stellen.

Kenntnisnahme.
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